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Satzung Förderverein 
des Iserlohn Schleddenhofer Bade‐ u. Schwimmverein e.V. 

                                                              § 1 Name, Sitz 
Der Verein führt den Namen Förderverein des Iserlohn Schleddenhofer Bade- u. Schwimmverein, Iserlohn. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name: „Förderverein des 
Iserlohn Schleddenhofer Bade- und Schwimmverein e.V.“   
Der Verein hat seinen Sitz in Iserlohn. 
 

§ 2 Zweck des Fördervereins 
Zweck des Vereins ist die Pflege des Schwimmsports durch Förderung des Iserlohn Schleddenhofer Bade- 
und Schwimmverein e.V., insbesondere seiner Jugendabteilung. 
 

§ 3 Eintritt von Mitgliedern 
Mitglied des Vereins kann werden, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Über die Aufnahme entscheidet 
nach schriftlichem Antrag der Vorstand. 
 

§ 4 Austritt von Mitgliedern 
Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands mit einer 
dreimonatigen Frist zum Jahresende aus dem Verein austreten. 
 

  § 5 Ausschluss von Mitgliedern 
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interes-
sen des Vereins verletzt. Über den Ausschuss beschließt die Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit 
von 3/4  der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. 
 
                                                             § 6 Mitgliedsbeitrag 
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 

                                                  § 7 Vorstand 
1.) Der Vorstand arbeitet 

als geschäftsführender Vorstand:  
bestehend aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden,. 
und dem Kassierer, dem stellvertretenden Kassierer. 
als Gesamtvorstand: 
bestehend aus dem geschäftsführenden Vorstand, 
dem Schriftführer und seinem Stellvertreter. 

            Der Gesamtvorstand kann durch Beisitzer erweitert werden. 
   

2.) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie vertreten den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von Ihnen ist alleinvertretungsberechtigt. 
 Im Innenverhältnis des Vereins dürfen der Vorsitzende und Stellvertreter ihre Vertretungsmacht nur ge-
meinschaftlich ausüben. 
 
3.) Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden von dem Vorsitzenden geleitet. Er tritt 
zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert und drei Vorstandsmitglieder es beantragen. Er ist be-
schlussfähig, wenn die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmit-
gliedes ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu beru-
fen. 

 
4.) Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung, die Bewilligung von Ausgaben, Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern.  
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5.) Der geschäftsführende Vorstand ist für die Aufgaben zuständig, die aufgrund ihrer Dringlichkeit einer 
schnellen Erledigung bedürfen. Er erledigt außerdem Aufgaben, deren Behandlung durch den Gesamtvor-
stand nicht notwendig ist.  
Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstands laufend zu informieren. 

 
6.)  Der Vorstand bleibt bis zur Wiederwahl im Amt. Der Vorstand wird jeweils für 1 Jahr gewählt. 
 

                                                § 8 Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerordentliche Mitgliederversamm-
lungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer 
derartigen Versammlung von 1/5 der Mitglieder schriftlich vom Vorstand verlangt wird, dabei sollen die 
Gründe angegeben werden.  
 

§ 9 Einberufung von Mitgliederversammlungen 
Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von dessen stellvertretenden 
Vorsitzenden durch einfachen Brief einberufen. Dabei ist vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzutei-
len. Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen.    
 
                                              § 10 Ablauf von Mitgliederversammlungen 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen 
Vereinsmitglieder beschlussfähig.  
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vor-
sitzenden geleitet, ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. 
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung geändert 
und ergänzt werden. Über die Annahme von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zum 
Ausschluss von Mitgliedern und zur Satzungsänderung ist eine Mehrheit von 3/4, zur Änderung des Vereins-
zwecks und zur Auflösung des Vereins eine solche von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  
Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben, wenn 1/3 der erschienenen Mitglieder dies ver-
langt, muss schriftlich abgestimmt werden.  
 
                                              § 11 Protokollierung von Beschlüssen 
Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und Zeit der Versammlung sowie des Abstimmungsergebnis in ei-
ner Niederschrift festzuhalten, die Niederschrift ist von dem Schriftführer zu unterschreiben.  
 
                                                      § 12 Gemeinnützigkeit 
Die Zecke des Vereins werden im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung verfolgt. Der Verein ist selbstlos 
tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlich Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben die Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 
die Stadt Iserlohn, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke zu verwenden hat.  
 
Iserlohn den , 08.05.1995 


